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Dieser Antrag wird angenommen.
Die Discussion über dcn Beschluß, der von dem

Verfahren gegen Staatsverbrecher handelt, wird er?
öffnet.

Barras wiederholt die Vertverfungsgründe der
Commission. Widerspruche finden sich in dem Be-
schlnß zwischen dem 4, 7 und 56. Art. Er ist kow
stitutiotionswidrig, indem er dem Statthalter die all-
gemeine Untersuchung gestattet, die dem Cantonsge-
richt zukommt; die Vorschrift über die Untersuchung
der Schriften ist gefahrliV für die Sicherheit der Bür-
ger; die Theilung der Tribunale in 2 Theile ist eben-
falls gegen die Constituton. Eine Menge Unbestimmt-
heilen lassen der Willkuhr des Richters in Sachen,
die Leben und Ehre der Bürger betreffen, zu grossen
Spielraum.

(D-e Fortsetzung folgt).

Volljiehtlngsdirektoritlm.
AusM eines Schreibens des Neqierunsts-

Cvmmissärs Raiser an das Vollzichmisto-
^ Direktorium.

Altdorf, den li. Mai.
Der General Sonlt hat nun sein Hauptquartier

i« Ursern. Er hatte den yten die Rebellen bei Waaftn,
ohngefähr 900 Mann stark, gänzlich geschlagen, wo sie
sich dann über den Eollhardsberg zurukzogen. Es
waren unter diesen Insurgenten viele Emigranten von
Schwyz, Art, Zug, Unterwalden und 200 Mann
aus dem Lwenenhal, sie erwarteten Verstärkungen
ans Rhazien und Wallis, weiche aber ausblieben.
Ihr Vorhaben war, jeden Schritt Land streitig zu
machen, die Teufels'A-ucke abzuwerfen (welches aber
von dcn Einwohnern in Ursern mit den Waffen in
der Hand verhindert wurde) sich dann nach Italien
jurülzuziehen, um sich an die österreichische Armee
«nzuschliesscn.

Ministerium der Künste nnd-Wis-
se nsch a ft en.

Ocffcntlicher Unterricht.

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
rath des Kanron Oberland,, vom 27. Fe-
bruar 1799.

In Ermanglung näherer Instruktionen, war un-
sere bisherige Beschäftigung derjenigen eines über die
Cchulbesorgung eingesezten Gerichtshofes ahnlicher, als

einer Gesellschaft, welche für avgemssn« EcziehungS-
Verbesserung mitwirken sollte. Thätiger in die er lezten
Hinsicht waren mehrere Inspektoren unsers .Kanwns,
deren Aufmerksamkeit vorzüglich auf die Erstehung der
grössern Volksklasse gerichtet war, und welche in dieser
Absicht zum Theil schon grössere uud westumfassendere
Entwürfe uns vorgelegt, zum Theil nur einzelne und
individuelle Vorkehrungen und Verbesserungen von
uns verlangt haben

Am 20. Nov. organisitte sich der Erzichungsrath
nach erhaltener Vorschrift, und wählte seine Aufseher
mit ihren Suppleamen.

z Decbp. — Der Schullchrer zu Zweisimmen wurde
auf die stürmischen Federungen mehrerer Dorfbürger
und gegîn oje Vorstellungen des Ortspfarrers emsezt.
Sowohl der Erzichungsausseher als der Pfarrer des
Orts und mehrere der angesehensten Bürger des Dorfs,
ertheilen jenem Schullehrer das Zeugniß eines be-
flisftnen und fähigen Mannes, welches iezstere durch
die von ihm selbst abgefaßte Vertheidigung erhöht
wird. Die bestimmten Kläger untre gegen densclbe«
wurden weder von dcn Klage!« selbst, noch von den
Erz-ehu gsauffth rn angezeigt. Der Erziehungsrach
ertennt: das Verfahren und die Federungen der
Kläger s yen gesezwidrig; der angeklagte Schullchrer
soli in ftmcr Stelle wieder eingcsezt seyn; wenn die
Kläger sich in ihren Klagen begründet glauben, s»
sollen dieselben gehalten seyn, ihre Klagcpunkte fchrift-
lich abgefaßt dein Erziehungsrath durch semen Be-
zirksausfther einzusenden; ach sollen tue Iezstere zu-
gle.ch das Zeugniß der ganzen Bmrtgemeinde über
den Beklagten einziehen.

31. Decbr. Der Erziebungsaufseher des Bezirks
Okcrsiinmenrhal berichtet über das erneuerte gekezwid-
rrge Betragen der Gemeinde Zweisimmen. Auf die
Bekanntmachung der Erkenntniß des ErzichungsracheS
vom 3. Decbr. fodcrte em grosser Theil der Gemeinde
mit erneuertem Ungessnm die Absetzung jenes Sch l-
lchrers. Er selbst wurde den Tag dareuf 0 rch einen
zusammengerotteten Haufen, vorzüglich von Weibern,
schimpflich von dem Schulhause zurukgetricben. Die-
jenigen, weiche noch für dcn Beklagten gutgesinnet
waren, durften bei der darauf gehaltenen Baurcge-
meinde, nach dem Bericht des Erzichungscommisssrs,
ihre Meinung nicht auffern. Uebrigens wurden auch
dicßmal von den Klagern keine bestimmten Klage-
punkten angeführr, hingegen die Besetzung des erle-
digtcn Schuldienstes durch ein von ihnen selbst vorge-
schlagncs Subject verlangt. Alle weitere Bemühungen
des Erzichungscomiwssäis zur Vereinigung der Ge-
meinde lind zu einer gesezlichen Unterwerfung derselben,
waren fruchtlos. — Der Erziehungsrach erkennt: weil
keine bestimmten .Klagcpunkte gegen den abg-ssezstcn

Schullchrer eingelaufen seyn, so halte er die Faderun-
gen der Gcmeîndsburger fur unrcchtmassig, und ew
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